1. ZUSÄTZLICHE GRUNDLEGENDE  SICHERHEITS- UND  GESUNDHEITSSCHUTZANFORDERUNGEN  ZUR AUSSCHALTUNG DER DURCH HEBEVORGÄNGE BEDINGTEN GEFÄHRDUNGEN

Maschinen, von denen durch Hebevorgänge bedingte Gefährdungen ausgehen, müssen  alle  einschlägigen in diesem Kapitel genannten  grundlegenden Sicherheits- und  Gesundheitsschutzanforderungen erfüllen (siehe Allgemeine Grundsätze, Nummer 4).

1.1. ALLGEMEINES

1.1.1. Begriffsbestimmungen

a) „Hebevorgang“: Vorgang der Beförderung von Einzellasten in Form von Gütern  und/oder Personen unter Höhenverlagerung.

b) „Geführte  Last“: Last, die während ihrer gesamten Bewegung an starren Führungselementen oder an beweg- lichen Führungselementen, deren Lage im Raum durch Festpunkte bestimmt wird, geführt wird.

c) „Betriebskoeffizient“: arithmetisches Verhältnis zwischen der vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten garantierten Last, die das Bauteil höchstens halten kann, und der auf dem Bauteil angegebenen maximalen Tragfähigkeit.

d) „Prüfungskoeffizient“: arithmetisches Verhältnis zwischen der für die statische oder  dynamische Prüfung der Maschine zum Heben von Lasten oder des  Lastaufnahmemittels verwendeten Last und der auf der Maschine zum Heben von Lasten oder dem Lastaufnahmemittel angegebenen maximalen Tragfähigkeit.

e) „Statische  Prüfung“: Prüfung, bei der die Maschine zum Heben von Lasten oder das  Lastaufnahmemittel zunächst überprüft und dann mit einer Kraft gleich dem Produkt  aus der maximalen Tragfähigkeit und dem vorgesehenen statischen Prüfungskoeffizienten belastet wird und nach Entfernen der Last erneut über- prüft wird, um sicherzustellen, dass keine Schäden aufgetreten sind.

f) „Dynamische Prüfung“: Prüfung, bei der die Maschine zum Heben von Lasten in allen möglichen Betriebs- zuständen mit einer Last gleich dem Produkt aus der maximalen  Tragfähigkeit und dem vorgesehenen dynamischen Prüfungskoeffizienten und unter  Berücksichtigung ihres dynamischen Verhaltens betrieben wird, um ihr ordnungsgemäßes Funktionieren zu überprüfen.

g) „Lastträger“: Teil der Maschine, auf oder in dem Personen und/oder Güter zur Aufwärts- oder Abwärtsbe- förderung untergebracht sind.

1.1.2. Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefährdungen

4.1.2.1. Risiken durch mangelnde Standsicherheit

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass die in Nummer 1.3.1 vorgeschriebene Standsicherheit sowohl im Betrieb als auch außer Betrieb und in allen Phasen des Transports, der Montage und der Demon- tage sowie bei absehbarem Ausfall von Bauteilen und auch bei den gemäß der Betriebsanleitung durchgeführ- ten Prüfungen  gewahrt bleibt. Zu diesem Zweck muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter die entspre- chenden Überprüfungsmethoden anwenden.

4.1.2.2. An Führungen oder auf Laufbahnen fahrende Maschinen

Die Maschine muss mit Einrichtungen ausgestattet sein, die auf Führungen und Laufbahnen so einwirken, dass ein Entgleisen verhindert wird.

Besteht trotz dieser Einrichtungen das Risiko eines Entgleisens oder des Versagens von Führungseinrichtungen oder Laufwerksteilen, so muss durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden, dass Ausrüstungen, Bauteile oder die Last herabfallen oder dass die Maschine umkippt.


	
	
	
	

	
	
4.1.2.3.
	
Festigkeit
	

	
	
	
Die Maschine, das Lastaufnahmemittel und ihre Bauteile müssen den Belastungen, denen sie im Betrieb  und gegebenenfalls auch außer Betrieb ausgesetzt sind, unter den vorgesehenen Montage- und  Betriebsbedingun- gen und in allen entsprechenden Betriebszuständen, gegebenenfalls unter bestimmten  Witterungseinflüssen und menschlicher Krafteinwirkung, standhalten können. Diese Anforderung muss  auch bei Transport, Mon- tage und Demontage erfüllt sein.
	

	
	
	Die Maschine und das Lastaufnahmemittel sind so zu konstruieren und zu bauen, dass bei  bestimmungsge- mäßer Verwendung ein Versagen infolge Ermüdung und Verschleiß verhindert ist.
	

	
	
	Die in der Maschine verwendeten Werkstoffe sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzumgebung zu wählen, insbesondere im Hinblick auf Korrosion, Abrieb, Stoßbeanspruchung, Extremtemperaturen, Ermü- dung, Kaltbrüchigkeit und Alterung.
	

	
	
	Die Maschine und das Lastaufnahmemittel müssen so konstruiert und gebaut sein, dass sie den Überlastungen bei statischen Prüfungen ohne bleibende Verformung und ohne offenkundige Schäden standhalten. Der Festig- keitsberechnung sind die Koeffizienten für die statische Prüfung zugrunde zu legen; diese werden so gewählt, dass sie ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Diese haben in der Regel folgende Werte:
	

	
	
	a) durch menschliche Kraft angetriebene Maschinen und Lastaufnahmemittel: 1,5;
	

	
	
	b) andere Maschinen: 1,25.
	

	
	
	Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass sie den dynamischen Prüfungen mit der maximalen Tragfähigkeit, multipliziert mit dem Koeffizienten  für die dynamische Prüfung, einwandfrei  standhält. Der Koeffizient für die dynamische Prüfung wird so gewählt, dass er ein angemessenes Sicherheitsniveau gewähr- leistet; er hat in der Regel den Wert 1,1. Die Prüfungen werden in der Regel  bei den vorgesehenen Nennge- schwindigkeiten durchgeführt. Lässt die Steuerung der Maschine mehrere  Bewegungen gleichzeitig zu, so ist die Prüfung unter den ungünstigsten Bedingungen durchzuführen, und zwar indem in der Regel die Bewegun- gen miteinander kombiniert werden.
	

	
	
4.1.2.4.
	
Rollen, Trommeln, Scheiben, Seile und Ketten
	

	
	
	
Der Durchmesser von Rollen, Trommeln und Scheiben muss auf die Abmessungen der Seile oder Ketten abge- stimmt sein, für die sie vorgesehen sind.
	

	
	
	
Rollen und Trommeln müssen so konstruiert, gebaut und angebracht sein, dass die Seile oder Ketten, für die sie bestimmt sind, ohne seitliche Abweichungen vom vorgesehenen Verlauf aufgerollt werden können.
	

	
	
	
Seile, die unmittelbar zum Heben oder Tragen von Lasten verwendet werden, dürfen lediglich an ihren Enden verspleißt sein. An Einrichtungen, die für laufendes Einrichten entsprechend den jeweiligen  Betriebserforder- nissen konzipiert sind, sind Verspleißungen jedoch auch an anderen Stellen zulässig.
	

	
	
	
Der Betriebskoeffizient von Seilen und Seilenden insgesamt muss so gewählt werden, dass er ein angemesse- nes Sicherheitsniveau gewährleistet; er hat in der Regel den Wert 5.
	

	
	
	
Der Betriebskoeffizient von Hebeketten muss so gewählt werden, dass er ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet; er hat in der Regel den Wert 4.
	

	
	
	
Um festzustellen, ob der erforderliche Betriebskoeffizient erreicht ist, muss der Hersteller oder sein  Bevoll- mächtigter für jeden Ketten- und Seiltyp, der unmittelbar zum Heben von Lasten verwendet wird, und für jede Seilendverbindung die entsprechenden Prüfungen durchführen oder durchführen lassen.
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